
PROTESTANTISCHE KIRCHENGEMEINDE 
ESSINGEN-DAMMHEIM-BORNHEIM 

 
Hausordnung und Mietbedingungen 

Protestantisches Gemeindehaus Dammheim, Dorfstr. 17a 
 

Unser Gemeindehaus ist Begegnungsstätte der Protestantischen Kirchengemeinde. Von 
Besucher/innen wird erwartet, dass sie sich entsprechend den Regeln einer christlichen Gemeinde 
verhalten. 
 
 Das Rauchen ist im ganzen Gebäude nicht gestattet. (Vor dem Haus ist im Eingangsbereich ein 

Aschenbecher aufgestellt.)  

 Den Anweisungen der weisungsberechtigten Personen ist Folge zu leisten. Bei Problemen ist 
der/die Pfarrer/in zu informieren.  

 Einrichtungsgegenstände, Räume, Gebäude und Vorplatz sind pfleglich zu behandeln. Mit dem 
Mobiliar ist schonend umzugehen. Alle Schäden müssen unverzüglich der/m Hausverwalter/in 
gemeldet werden.  

 Stühle und Tische dürfen nicht geschoben, sondern müssen getragen werden.  

 Bei Mal- und Klebearbeiten sind die Tische ausnahmslos mit Papier oder Folie abzudecken.  

 Die Spielsachen im Obergeschoss sind Eigentum der Krabbelgruppe und nicht zur allgemeinen 
Benutzung 

 Abfälle sind selbst zu entsorgen.  

 Ohne vorherige Erlaubnis durch die Hausverwaltung darf nichts an die Wände, Decken oder 
Fenster- und Türrahmen geklebt oder geheftet werden.  

 Nach 22 Uhr müssen alle Fenster geschlossen sein.  

 Die Rückgabe der Räumlichkeiten und Schlüssel erfolgt am darauffolgenden Vormittag oder nach 
Absprache. 

 
Verhalten vor dem Verlassen des Hauses  

und Verhalten vor dem Haus  
 
 Die benutzten Räume sind besenrein und aufgeräumt zu hinterlassen. Bei Veränderung der Tische 

und Stühle ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. 

 Bei Benutzung der Küche ist sie anschließend in sauberem, aufgeräumtem Zustand zu 
hinterlassen. 

 Geschirrhandtücher sind mitzubringen. 
 Die Spülmaschine ist nach Anweisung zu bedienen. 

 In der Küche und den Toiletten sind zur Warmwasserbereitung Boiler installiert. 

 Die Heizungsregelung des großen Raumes erfolgt über einen Raumthermostat, der bei Benutzung 
des Raumes auf das Symbol „Sonne“ und beim Verlassen auf das Symbol „Mond“ gestellt wird. 
Die vier Heizungsventile der Heizkörper im großen Raum müssen immer (und bleiben immer) auf 
Stufe 7 stehen. Die Heizungsventile in den anderen Räumen bleiben immer auf Stufe 3 stehen. 

 Die Heizung darf höchstens zwei bis drei Stunden vor Benutzung eingeschaltet werden. 

 Beim Verlassen des Gebäudes sind die notwendigen Sicherungsmaßnahmen zu treffen (Boiler 
ausschalten, Fenster schließen, Licht ausschalten und Türen abschließen).  

 Beim Aufenthalt vor dem Haus und Verlassen des Hauses ist unbedingt Rücksicht auf die 
Nachbarschaft zu nehmen und eine angemessene Ruhe zu wahren.  
 

 



Folgen bei Verstößen  
 

Bei Verstoß gegen die Hausordnung kann die betreffende Person bzw. Gruppe von der Benutzung des 
Hauses ausgeschlossen werden. 

Haftung 
 

Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung der Kirchengemeinde sowie ihrer 
weisungsbefugten Personen für Schäden oder Verluste jeder Art, die Benutzer oder sonstige Personen, 
denen Zutritt ermöglicht wird, im Zusammenhang mit der Benutzung erleiden, wird ausgeschlossen, 
soweit es sich nicht um gesetzliche Haftungen handelt.  
 

Nutzungsentgelt 
 

Als Auslagensatz für die Überlassung von Räumen im Gemeindehaus Dammheim sind zu entrichten für 
 
kurze Veranstaltungen (Beerdigungskaffee)   60,00 €  
        50,00 € für Gemeindemitglieder 
Feierlichkeiten       110,00 €  
        100,00 € für Gemeindemitglieder 
 
Im Nutzungsentgelt ist die Küchenbenutzung und Endreinigung durch eine Reinigungskraft enthalten. 
 
  
Landau-Dammheim, im Mai 2022      Das Presbyterium  
 
Hausverwaltung: Doris Wiss, Tel.-Nr. 06341-51890 
   Prot. Pfarramt, Tel.-Nr. 06347-423 


